
Redaktionelle Fassung 
 

Entschädigungssatzung des Breitband-Zweckverbandes Südliches 
Nordfriesland 

 
einschließlich der 
I .  Nachtragssatzung vom 08.11.2017 
 
Aufgrund des § 5 Abs. 6 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit  vom 
28. Februar 2003 (GVOBI. Schl.-H. S. 122) in Verbindung mit den §§ 4 und 24 
Abs. 3 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBI. Schl.-H. S.  57) und mit  der Landesverordnung über Entschädigungen 
in kommunalen Ehrenämtern vom 19. März 2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 150) hat  
die Verbandsversammlung des Breitband-Zweckverbandes Südl iches 
Nordfr iesland am 15.03.2017 (I .  Nachtrag vom 27.09.2017) folgende 
Entschädigungssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Verbandsvorsteher/ in und Stellvertreter/in 

 
(1) Die/Der ehrenamtliche Verbandvorsteher/ in erhält  nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung eine monatl iche Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 250,00 €.  
 

(2) Die/Der Stellvertretende/Stel lvertreter der/des ehrenamtlichen 
Verbandsvorsteher in/Verbandsvorstehers wird bei Verhinderung der/des 
Verbandsvorsteher in/Verbandvorstehers für ihre besondere Tätigkeit  als 
Vertretung eine Entschädigung gewährt ,  deren Höhe von der Dauer der 
Vertretung abhängt. 

 
(3) Die Entschädigung beträgt für den Tag, an dem die/der 

Verbandsvorsteher/ in vertreten wird,  ein vierzigstel  der monat l ichen 
Aufwandentschädigung der/des Verbandvorsteherin/Verbandvorstehers 
gemäß § 1 Abs.1.  
 

§ 2 
Mitglieder der Verbandsversammlung 

 
(1) Al le Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Verbandsversammlung ein Sitzungsgeld in Höhe des Höchstsatzes gem.  
§ 12 EntschVO. 
 

(2) Stel lvertretende Verbandsmitgl ieder erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen der 
Verbandsversammlung im Vertretungsfal l e in Sitzungsgeld in Höhe des 
Höchstsatzes der Verordnung. 

 
§ 3 

Entgangener Arbeitsverdienst und Verdienstausfall  für Selbstständige 
(gemäß §13 Abs. 1,2 und 4 der EntschVO) 

 
(1) Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtl ich tät ige Bürgerinnen und 

Bürger, Mitgliedern und stel lvertretenden Mitgliedern der 
Verbandsversammlung, ist der durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes 
oder der ehrenamtl ichen Tätigkeit  während der regelmäßigen Arbeitszeit  
entgangene Arbeitsverdienst aus unselbstständiger Arbeit  auf Antrag in der 
nachgewiesenen Höhe gesondert zu ersetzen. Fernen ist  der auf  den 



entgangenen Arbeitsverdienst entfal lende Arbeitgeberanteil zur 
Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten der oder des 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträgern abgeführt 
wird.  

 
 
(2) Sind die in Satz 1 genannten Personen selbstständig, so erhalten sie für 

den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtl ichen 
Tätigkeit  während der regelmäßigen Arbeitszeit  entstandenen 
Verdienstausfal l auf  Antrag eine Verdienstausfallentschädigung, deren Höhe 
je Stunde im Einzelfal l auf  der Grundlage des glaubhaft gemachten 
Verdienstausfal ls nach bil l igem Ermessen festgesetzt wird. Der 
Höchstbetrag der Verdienstausfal lentschädigung je Stunde beträgt 25,00 €, 
höchstens 200,00 € am Tag. 

 
 

§ 4 
Entschädigung für Abwesenheit im Haushalt  

(gemäß § 13 Abs. 3 EntschVO) 
 
(1) Ehrenbeamtinnen und –beamte, ehrenamtl ich tät ige Bürgerinnen und 

Bürger, Mitgl ieder und stel lvertretende Mitglieder der 
Verbandsversammlung, die einen Haushalt  mit mindestens zwei Personen 
führen und nicht oder weniger als 20 Stunden die Woche erwerbstät ig s ind, 
erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtliche Tätigkeit  
bedingte Abwesenheit  vom Haushalt  während der regelmäßigen 
Hausarbeitszeit  gesondert auf  Antrag für jede vol le Stunde der Abwesenheit  
eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung beträgt 10,00 
€. 

 
(2) Auf  Antrag sind statt  einer Entschädigung nach Stundensätzen die 

anfallenden notwendigen Kosten für eine Vertretung im Haushalt  zu 
ersetzen.  
 

§ 5 
Ersatz der Kosten für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftiger 

Angehöriger 
(gemäß §14 der EntschVO) 

 
Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtl ich tät ige Bürgerinne und 
Bürger, Mitgliedern und stel lvertretenden Mitgliedern der 
Verbandsversammlung werden auf  Antrag die nachgewiesenen Kosten einer 
durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der ehrenamtl ichen Tätigkeit  
erforderl ichen entgelt l ichen Betreuung von Kindern, die das 14. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, oder pf legebedürf t iger Angehöriger gesondert  
erstattet.  
 
Dies gi lt  n icht für Zeiträume, für die entgangener Arbeitsverdienst aus 
unselbstständiger Arbeit  nach § 3 Absatz 1 oder 
Verdienstausfal lentschädigung nach § 3 Absatz 2 oder eine Entschädigung 
nach § 4 gewährt wird. 

 
§ 6 

Reisekosten 
(gemäß §16 der EntschVO) 

 
Ehrenbeamtinnen und –beamten, ehrenamtl ich tät igen Bürgerinnen und 
Bürgern, Mitgl iedern und stel lvertretenden Mitgl iedern der 
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Verbandversammlung ist für Dienstreisen eine Reisekostenvergütung nach 
den für Beamtinnen und Beamten des Landes geltenden Grundsätzen zu 
gewähren.  
 
 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Die Entschädigungssatzung tr it t  am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraf t .   
 
(2) Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefert igt und ist bekannt zu 

machen. 
 
 
Garding, den 30.03.2017 
 
Breitband-Zweckverband Südl iches Nordfr iesland 
Der Verbandsvorsteher 
 
 
gez. Honnens 
(Verbandsvorsteher)  
 
 


